
I ' , . 5. :Beiblatt !3eibla,tt zur Parlame:;ltakorrasponw,\'lz 7. Septeaber 1955 

der Abg. Pro k s e h, () 1 a h, F r ü h wir t h, Wilholmine M 0 i k 

und Genossen 

an den Bundesministe'r für Justiz, 

betreffend Schreiben der Bundeskammer der gewerblichen Wirtsohaft li'legen Ver­

folgung von Strafanzeigen. 

-.-.--..... -
Aus der "Wirtschaft" Nl'. 34 vom 27. August 1955 war zu entnehmen, daß 

die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft an das Bundesministerium für 

Justiz das Ersuchen richtete, bis auf weiteres von der V~rfolgung von Strafan­

zeigen wegen .Verletzung der Bestimmungen der Arbei tszei tordnu.ng Abstand zu 

nehmen. Als Begründung wird angegeben, daß einerseits den Unternehmern Zeit 

gegeben werden möge, um sich auf die Einhaltllng der ArbeitszeitbestilMlungen 

umstellen zu können, und anderseits es eine Regelwidrigkeit der öste:treiohisohen 

Rechtsordnung darstelle, Verstöße gegen Arbeitsschutzvoraohriften durch die 

ordentliohen Gerichte zu ahnden. 

Ein solches Schreiben - sollte es ta,tsächlich an den Herrn Bu.n~es­

minister gerichtet worden sein - ist mehr als merkwürdig. Das 19}9 in öster­

reich eingeführte deutsohe Gesetz zur Regelung der Arbeitszeit, die IlArbeits­

zeitordnWlß", DRGB1. I S. 447, ist Bestandteil der österreiohisohen Rechts­

ordnung. 

, Auf Grund der Bestimmungen des Strafverwendungsgesatzes, StGBl.Nr. 48/45. 
haben demnach über Verstöße gegen Bestimmungen der Arbeitszei tordn\lDß die 

Ger,iohte zu entscheiden. Nicht zuletz1; ist es die Mehrheit in der Handels­

kammer selbst gewesen, die das Zustandekommen eines ästerreichischen Arbeits-, 
zeitgeset,es bisher verhindert hat. 

Nach dem ästerreiohischen StrafprozeBrecht hat der Staatsanwalt alle 

strafbaren Handlungen, welche zu seiner Kenntnis gelangen, 'von Amts wogen zu 
verfolgen. 'Auf diesen Tatsachen fußt unsere rechtsstaatiiche StrafprozeB­

ordnung. Auch wenn sich, wie die "Wirtschaft" anführt, die österl"eichisohen 

Unternehm~r bei der Anordnung von ttberstunden durch zehn Jahre hind .. ,,,h um 

die gesetzliohen Bestimmungen nicht gekümmert haben, ist darin kein Grund zu 

erblickon, diesen Zustand weiterhin zu dulden und Anordnungen anzustreben, 
.' ,. . 

die das Rechtsstaatsprinzip verkehren. 

Die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft hat stets die Einhaltung 

, der Schutzbestimmungen, auoh solcher aus dem deutschen Reoht, zum Schutz der 

Selbständigen verlangt. Es kann nicht zweierlei Recht in Österreioh geben. 

361/J VII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



.6\ Beiblatt ~eib~ur Parlamentskorrespondenz 7. SGptember 1955 

Entwedor gelten die Schutzbestimmungen für alle~' fürSel'ii$t:~:ndige und Unselb­

ständige 9 oder für niemand. Der im erwähnten Antrag vO.l'tretene Standpunkt der 

Handelskammer~ "Recht ist, was uns paßt ", wird von allen Arbeitenden mit Ent­

rüstung abgelehnt und ist durch die österreichischen Gesetze nicht gedeckt. 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundesmi~istor 

für Justiz d:ie nach.stehenden 

A n fra g e ,n1. 

1.) Ist ta tsäcnlich e in Schreiben der .Bundesk:a~t' der gewerblichen 

Wirtschaft an das Bundesministerium für Justiz geric:hti')t worden, mit dem um 

die Abstandnahme der Verfolgung von Strafanzeigen wegen V~rletzung Cl_er ::Bestim­

mungen der Arbeitszeitordnung ersucht wurde? 

2.) Ist der Herr Bundesminister bereit - sofE1rn ein solches Schreiben 

'vorliegt -, die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft über die Merkwürdig­

keit ihres Versqches ,zu belehren? 

3.) Ist der Herr Bundesminister bereit, die Gerichte auf die Rechts­

la ga auf dem Gabiete des Arbeitszeitwesens hinzuweisen und auf die unbedingte 

Verfolgu~e der Verstöße gegen die Arbeitszeitordnung zu drängen? 
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